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bereit werbe, An wefiltdjer govtfetpng fügen fte bereit»
bie ©erüfte für bie jroeite £>älfte pfantmen. ßroar finb
in ben 511m Hlbbrud) bcftimmten ipäuSdjen am ©onnen»
quai bie Haben nod) in no lient betriebe, anfdjeinenb
unbefümmert um bie ïjinter ihnen fid) ptragenben Bov»

fade. Hlber um ein Steines, unb aud) if>ve Sage werben
gepbtt fein. — Ser ©egenroart covauS eilt ein Btlb,
ba§ in einem ber ©djaufenfter auSgefiettt ift unb untere
Hlufmerffamfeit unb Bemunberung barüber erregt, ma»
bie qfut'unft liier p fdjaffen berufen ift. ©tit gerabep
phänomenaler ©efdpftSpalaft roirb'S werben, ein würbiger
unb uornetjmer Srioate pm BeHeuue--.£>oteI unb ein ben
SBanbel ber »feiten fraß marfierenbeS <Sf>araftex-iftifum
für ben Belteoueplaß.

©in Vorteil, ben man bei bett oeränberten Berl)ätt=
rtiffen p fdppen wiffen wirb, ift bie Breite ber fünftigen
SR äm ift raffe, bie etwa ben anbertl)albfad)en SRaum

berjenigen alter Auflage t>erfcf)ttngen wirb. Sie ©tabt»
oerwaltung bat biefer ©traßenerroeiterung aud) bereits

ihre ooüe Hluftnerffamfett gefdjenft ; ein Brojeft, ba§

177,000 ffr. Soften oorfief)t, harrt ber 3htSfüf)rung.
Sarnadj ertjätt bie Bämtfiraße eine ffabrbabtt non 12 m
»Breite mit beibfeitigen je 4 111 breiten Srottoiren. Sie
iforreftion wirb aud) einer llmgeftaltung beS unterirbifd)en
ÖeitungSnepeS unb ber Stamgeleife rufen. Sie $ahr»
bahn ber »Rämiftraße fott ein Bflafter non ©ürtbeimev
©ranit mit jyugenoerguß non HtSpbalt befommen. Sie
parallel ber IHämiftraße taufenbe Sorgaffe wirb mit
ätpnacber ©ranit gepftäftert unb baS ©onnenquai auS

Hlntaß ber Straffenforreftion einer Umpftäfterung unter»

pgen. Sie Srottoire erhalten überall ©ußaSphattbelag.
$nt Verhältnis pr geringen ©traßenfirede mag ber
ausgeworfene Softenbetrag allerbittgS bod) erfdheinen,
bie Verwaltung gebt jeborf) fattm fehl, wenn fie bantit
redjnet, baß baS, ma§ fie bier auf bie $örberung beS

Berfetp'S aufwenbet, fowol)l bie Suft, auf bem ©elänbe
ber alten Sontjalte Baupläße p taufen, beleben, als
bie greife beben werbe. Db bieS ptrifft, wirb bie 3tt»

fünft lehren. ©d)on bie nädjften jvaf)re werben uns
.barüber Htuffchluß bringen.

©in furjer ©ang uon 500 ©cf»ritt führt uns ans
Utoquai, wo bie Arbeiten ber Baugenoffenfdjaft Uto
quai feit legten ©omtiter in Htftion getreten finb. ©djott
toon weitem ift ba§ ©eräufd) ber Baumaschinen »er»

uehntbar. ©itt Sransportgerüft, wie wir e§ bei großem
Bauten häufig autreffen, oerfperrrt bie halbe ©trafen»
breite. Sie ijjlanautoren finb bie gleichen, wie beim
Äronetthof. Sie Surchbitbung ber ©ebäube bot im
©raffen unb ©anjen mit ber bes ÄroncnbofeS 2lef)nlidi=
feit, nur mit bent tlnterfdjiebe, baß hier uornehmlid) auf
Sffiohnjwecfe Bebadjt genommen wirb. Sie Bauten, bie
fid) auf brei pfammeubängenbe ©ebäube erftred'en,
haben bas jwcite ©tocfwerf erreicht fie bilbett bie birefte
'.jyortfetpng ber ».Hummern 39 unb 41 aut lltoquai unb
werben mit biefen als einheitliche Hittloge bie Ouaiftrede
:pufd)ett ©eef)of= unb ©eerofenftraße ausfüllen, ©djon
bie bcftehenbe, obere Abälfte biefes BaublodS mad)t als
9RitteIftücf pnfd)en btofchloß unb .Stotel ©ben einen
guten ©inbrud, ber wol)l pnt guten ©eile auf bie ftreng
beobachtete ©qmmetrie ber formen, wie auch auf bie

reijenben, golboerjierten ©äuldjen unb fonftigen Bitb»
hauetarbeiten prüdpfül)ren ift. »Hur hätten wir biefem
SBohnpalafte ein etwas weniger profaiid)es Sach wünfdjen
mögen, ©s bleibt hier nur 51t hoffen, bap burd) bie

Voüenbung ber nörblichen ©ebäubehälfte bas ejuiammen-
fpiel mit ben Ocadjbarbauten tn biefer Begebung etwas
ilungooller unb ber grellrote garbton ber Bebadjung
mit ber »feit einigermaßen abgefcE)iüäcf)t werbe. Ser
Befenmurf ift mit bett ins ©elblidje geftimmten ftunft»
ßeinumfränpngen ber fyenfter feßr wohl imftanbe, eine

frettnblid)e ©tintmung auS ber ©efamtfompofition her»
auSpfriegett. An ber Bauausführung finbet ber ©ifen»
betonbau reicf)licf)e Hlnwenbting. Sap liefert eine Beton»
mifchmajcl)ine »flatent fä'unj, bie burch eine gefc£)loffene
Bretterbaracfe gegen Äälte geßhüßt ift, bie pbereiteten
Binbematerialieu.

Ser l)iee befdjriebette Baubtod nimmt int ©eneral»
bilbe uttfereS lltoquaiS einen wichtigen Blaß ein; man
hat baßer füglich ©rttnb, auf feine Boüenbung gefpannt

p fein, pntal ihm bie hohe Hlufgabe pfätlt, auf bas
Urteil ttoti ©ittheimifchen unb fyremben über unjere utel»

gepriefenen Cuaianlagen itt bebeutenbem SRaße einen

©influp auspüben. Btögc biefer letztere pr ©hre ber
©rbatter unb pr (Genugtuung ber Beoölferttng oorteil»
haft ausfallen

Uebcr die UerantwortllcbKeit für Bauwerke.

Sie HlttSführung eines BauwerfeS unterfiel)t bett Be=

ftimmuitgen über bett SBeifoertrag int Dbligationenredjt.
SaS ©efeh enthält Borfd)riftett über Höefen, ©egenftanb
unb fyorm beS SßerfoertrageS ; eS regelt bie Bflid)ten
bes Unternehmers bei ber ©erfauSführuttg, bie iRed)te
unb Bflidjten ber »Parteien nach Htbtieferung beS Bkrf'es
unb bie befonbertt Verpflichtungen beS BeftellerS. SaS
©efeh front nur beu Befteller beS BauwerfeS unb bett

Unternehmer, ber baS Hßerf ausführt. Sie Berantwort»
fichfeit über baS Bauwerf ruht in ber |)auptfad)e auf
bent Unternehmer: fie trifft bett Befteller beS SBerfeS

nur fo weit, als er bie Berwenbttng uou SHaterialien
ober bie l'lusfü()rung non Stonftruftionen burd)fept, bie
ber Unternehmer fd)riftlid) bemängelt hat. f}n ber IRegel
aber ift eS nun nicht ber Bauherr felbft, ber bie l'lus»
ftthrttng beS BattwerfS leitet. @r bebient fiel) oielmehr
eitteS Hlrchitcften ober ffogeniettrS, ber als ©adjoer»
ftänbigcr ben Bauherrn uertritt. Satfäd)licl) unb nad)
allgemeinem Sprachgebrauch ift eS ber bauleitenbe 3lrd)i=
teft ober ber bauleitenbe Ingenieur, ber „Bauleiter"
fttrpoeg, ber bas Baumert erftellt.

SaS © e fe p gibt über tRecI)te unb Bfddjten beS Bau»
leiterS feinen bireften Hluffd)(up ; eS fennt ißn überhaupt
tiid)t. ©eine rechtliche ©tellung beruht auf ben Beftimnt»
ungett beS SienftoertrageS im Obligationenred)t.
Hirt. 348 beS beftehenben ©efepeS beftimtnt, baß bie
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bereit werde. In westlicher Fortsetzung sügen sie bereits
die Gerüste für die zweite Hälfte zusammen, Zwar sind
in den zum Abbruch bestimmten Häuschen am Sonnen-
quai die Läden noch in vollein Betriebe, anscheinend
unbekümmert uni die hinter ihnen sich zutragenden Vor-
fälle. Aber um ein Kleines, und auch ihre Tage werden
gezählt sein, — Der Gegenwart voraus eilt ein Bild,
das in einem der Schaufenster ausgestellt ist und unsere

Aufmerksamkeit und Bewunderung darüber erregt, was
die Zukunft hier zu schaffen berufen ist, Ei» geradezu
phänomenaler Geschäftspalast wird's werden, ein würdiger
und vornehmer Rivale zum Bellevue-Hotel und ein den
Wandel der Zeiten kraß markierendes Charakteristikum
für den Bellevueplatz,

Ein Vorteil, den man bei den veränderte» Verhält-
nisten zu schätzen wissen wird, ist die Breite der künftigen
Rämistraße, die etwa den anderthalbfachen Raum
derjenigen alter Auflage verschlingen wird. Die Stadt-
Verwaltung hat dieser Straßenerweiterung auch bereils
ihre volle Aufmerksamkeit geschenkt; ein Projekt, das
177,000 Fr. .Fasten vorsieht, harrt der Ausführung,
Darnach erhält die Rämistraße eine Fahrbahn von 12 m
Breite mit beidseitigen je 4 m breiten Trottoiren, Die
Korrektion wird auch einer Umgestaltung des unterirdischen
Leitungsnetzes und der Tramgeleise rufen. Die Fahr-
bahn der Rämistraße soll ein Pflaster von Türkheimer
Granit mit Fugenverguß von Asphalt bekommen. Die
parallel der Rämistraße laufende Torgasfe wird mit
Alpnacher Granit gepfläftert und das Sonnenquai aus
Anlaß der Straßenkorrektion einer Umpfläfterung unter-
zogen. Die Trottoirs erhalten überall Gußasphaltbelag,
Im Verhältnis zur geringen Straßenstrecke mag der
ausgeworfene Kostenbetrag allerdings hoch erscheinen,
die Verwaltung geht jedoch kaum fehl, wenn sie damit
rechnet, daß das, was sie hier auf die Förderung des

Verkehrs aufwendet, sowohl die Lust, auf dem Gelände
der alten Tonhalle Bauplätze zu kaufen, beleben, als
die Preise heben werde. Ob dies zutrifft, wird die Zu-
kunft lehren. Schon die nächsten Fahre werden uns
darüber Aufschluß bringen.

Eilt kurzer Gang von 500 Schritt führt uns ans
Utoquai, wo die Arbeiten der Baugenossenschaft Uto-
quai seit letzten Sommer in Aktion getreten sind. Schon
von weitem ist das Geräusch der Baumaschinen ver-
uehmbar. Ein Transportgerüst, wie wir es bei größeni
Bauten häufig antreffen, versperret die halbe Straßen-
breite. Die Planautoren sind die gleichen, wie beim
Kronenhos, Die Durchbildung der Gebäude hat im
Großen und Ganzen mit der des Kronenhofes Aehnlich-
keit, nur mit dem Unterschiede, daß hier vornehmlich aus
Wohnzwecke Bedacht genommen wird. Die Bauten, die
sich auf drei zusammenhängende Gebäude erstrecken,
haben das zweite Stockwerk erreicht, sie bilden die direkte
Fortsetzung der Rummern 30 und 41 am Utoquai und
werden mit diesen als einheitliche Anlage die Quaistrecke
-zwischen Seehof- und Seerosenstraße ausfüllen. Schon
die bestehende, obere Hälfte dieses Baublocks macht als
Mittelstück zwischen Utoschloß und Hotel Eden einen
guten Eindruck, der wohl zum guten Teile auf die streng
beobachtete Spmmetrie der Formen, wie auch auf die

reizenden, goldverzierten Säulchen und sonstigen Bild-
hauerarbeiten zurückzuführen ist. Nur hätten wir diesem

Wohnpalaste ein etwas weniger prosaisches Dach wünschen
mögen. Es bleibt hier nur zu hoffen, daß durch die

Vollendung der nördlichen Gebäudehälste das Zusammen-
spiel mit den Nachbarbauten in dieser Beziehung etwas
klangvoller und der grellrote Farbton der Bedachung
mit der Zeit einigermaßen abgeschwächt werde. Der
Besenwurs ist mit den ins Gelbliche gestimmten Kunst-
steinumkränzungen der Fenster sehr wohl imstande, eine

freundliche Stimmung aus der Gesamtkomposition her-
anszukriegen. In der Bauausführung findet der Eisen-
betonbau reichliche Anwendung, Dazu liefert eine Beton-
Mischmaschine Patent Kunz, die durch eine geschlossene
Bretterbaracke gegen Kälte geschützt ist, die zubereiteten
Bindematerialien,

Der hier beschriebene Baublock nimmt im General-
bilde unseres Utoquais einen wichtigen Platz ein; man
hat daher füglich Grund, auf seine Vollendung gespannt
zu sein, zumal ihm die hohe Ausgabe zufällt, aus das
Urteil von Einheimischen und Fremden über unsere viel-
gepriesenen Quaianlagen in bedeutendein Maße einen

Einfluß auszuüben. Möge dieser letztere zur Ehre der
Erbauer und zur Genugtuung der Bevölkerung vorteil-
haft aussallen!

Ueber Sie UerantwsrMcbkeit für Sauwerke.

Die Ausführung eines Bauwerkes untersteht den Be-
stimmungen über den Werkvertrag im Obligationenrecht,
Das Gesetz enthält Vorschriften über Wesen, Gegenstand
und Forin des Werkvertrages; es regelt die Pflichten
des Unternehmers bei der Werkausführung, die Rechte
und Pflichten der Parteien nach Ablieferung des Werkes
und die besondern Verpflichtungen des Bestellers, Das
Gesetz kennt nur den Besteller des Bauwerkes und den

Unternehmer, der das Werk ausführt. Die Verantwort-
lichkeit über das Bauwerk ruht in der Hauptsache aus
dem Unternehmer: sie trifft den Besteller des Werkes
nur so weit, als er die Verwendung von Materialien
oder die Ausführung von Konstruktionen durchsetzt, die
der Unternehmer schriftlich bemängelt hat. In der Regel
aber ist es nun nicht der Bauherr selbst, der die Aus-
sührung des Bauwerks leitet. Er bedient sich vielmehr
eines Architekten oder Ingenieurs, der als Sachver-
ständiger den Bauherrn vertritt. Tatsächlich und nach

allgemeinem Sprachgebrauch ist es der bauleitende Archi-
tekt oder der bauleitende Ingenieur, der „Bauleiter"
kurzweg, der das Bauwerk erstellt.

Das Gesetz gibt über Rechte und Pflichten des Bau-
leiters keinen direkten Ausschluß; es kennt ihn überhaupt
nicht. Seine rechtliche Stellung beruht auf den Bestimm-
ungen des Dienstvertrages im Obligationenrecht,
Art, 343 des bestehenden Gesetzes bestimmt, daß die

k-KHotare G Ka8, kmili,
s>àl

KuAel-^e^tàtor
Iutomà ZààrunZ
IHsolut betnebssicUei'

Listigste lirsst
^iààiei- u, ppAlààtei'

IVIoioi- à KegenwgM

>>.° sav Ioui-«n
WâiMNjj M liiiàlMi'tigôn lìlàlMWn

^uskûkrlieàl- Katalox gratis

^mil ^ürick
550 09>Vàenkau8quai 7

Ksìwtk klrmâ à tiir gen Vertrieb von KiàMtgreiì,



Bô2

Sorfchriften über ben Dienftoertrag auc£) 9Irtwenbung
finben auf Dienftoerf)ättmffe, in benen gegen ponorar
Arbeiten ju leiften ftttb, bie eine befonbere wiffenfd)aft>
Uctje ober fünftterifctje SluSbilbung oorauSfeßen (freie
Dienfte). Die neue Vorlage beS ©efeßeS bringt ïjiertn
feine Ütenberung. SSÖie jeber anbere Arbeiter haftet aitcf)
ber Bauleiter für geroiffenbafte Dienftleiftung. ©r iff
über ba§ 9)laß non ©orgfalt unb ©acfjfenntniê oerant»
îDortlict), baS man oon einem tüchtigen unb gefcfjutten
Vertreter feiner Srandje oeriangen fann. ©eine Raffung
oerjäijrt ,^ebn gatjre nacf) Seenbigurtg ber Dienftleiftung.

Der Sauleiter nimmt unter ben roiffenfcfjafttic^en unb
fünftlerifdjen SerufSarten eine befonbere Stellung ein.
@r ift Sfonftrufteur unb geftattenber &ün filer oon Sau»
werfen, ju beren .perfteUung er eine 9îeit>e oon Unter»
nehmern oerfdjiebener SerufSarten gu§ief>t. Ütur in fei»
tenen füllen (Ingenieurbauten, gabrifbauten) ift ber
Bauleiter ^ugleicf) Unternehmer beS SauwerfeS. gn noch
fetteneren galten trifft e§ ju, baß in ber gleichen ißerfon
Bauherr unb Bauleiter fic£) oereinigen. Die 9tegel ift
aber, bah ^<->r Sauleiter auSfdjließlid) feiner befonberen
Dätigfeit lebt.

91 IS Äonftrufteur unb ßünftter arbeitet ber Sauleiter
nach ben StBünfctjen unb Sebürfniffen beS Sauherrn baS

Srojeft eineS SauwerfeS aus unb leitet beffen 9luSfüh=

rung. Dem Sauherrn ift in ber Siegel bie ©enehmig»

ung ber Sorarbeiten, bie Sergebung ber Arbeiten, foioie
ber ©ntfcheib über allfällige 9Ibioeicf)ungen oon ben gc»

nehmigten fßrojeftert unb Soranfcljlägen unb auSnalpitS»
meife ' bie ©enehmigung ber 9luSfül)rungSpläne oorbe»

halten, gür feine Dätigfeit erhalt ber Sauleiter ein

Honorar in ißrozenten ber Sauf'often. gn ber Siegel
ift in biefem .ponorar nicht eingefdjloffen bie biref'te
Sauaufficht. ©ie wirb buret) einen im ©inoerftänbniS
mit beut Sauherrn oont 9lrd)iteften beftimmten unb biefem
unterftettten Sauführer beforgt, beffen ©alärierung ©ad)e
beS Sauherrn ift.

9Bät)renb ber SBerfausführung unterfteht ber Unter»

net)mer oottftänbig bent Sauteiter. gtjre Se,Rehungen
werben burdj bie Sauoer träge geregelt. Der Unter»

nehmer ift allgemein oerpflidjtet, ben Énorbnuttgen ber
Sauteitung nachzufomnten. @r erhält oont Sauleiter
bie für bie $SerfauSfül)rung nötigen ißläne unb hat beffen
SBeifungett einzuholen, wenn ihn bie ißtäne ober Sau»
oorfdjri'fte» über bie 9lrt ber 2ltt§fü£)rung ber über»

nommenett 9(rbciten im ungetoiffett laffen. Der Unter»
nehmer hat bie oont Sauleiter aufgehellten fßläne unb
Sorfcljrifteit genau §tt befolgen, gür bie 9luSführung
ftnb bie oom Sauleiter aufgeftellten fpejietlen Sorfdjriften
über 9lrt unb Sefdjaffent)eit ber ju oerwettbenben SJÎa»

terialien uitb ber Arbeiten maßgebenb. Dem Unternehmer
ift im allgemeinen in ber "Praxi? bie Stellung beS panb»
werferS jugewiefett.

Diefett tatfächlidjen Serhättniffen entfprecßenb oer»
teilt bie iß v a j i s b i e S e r a n t to o r 11 i cl) f e 11 am
Sauioerfe auf Sauleiter unb Unternehmer.

Der Unternehmer haftet für bie ©üte ber oon
ihm gelieferten SRaterialien oottftänbig, für bie ©üte ber

oont Sauherrn gelieferten SJtaterialien foweit, als er
beren erfettnbare SJlättgel nicht rechtzeitig rügt. @r ift
fobantt oeraniioortlich für bie oertragSgemäße unb fünft»
gerechte 9luSfüt)rung ber t'lrbeiten. gür bie ©olibität
oon .Üonftruf'tionen aber haftet ber Unternehmer nur auS»

nal)mStoeife. ©inmal bann, wenn er felbft bie Äonftruf»
tion oorgefchlageit hat (©ifenbeton, ©ifenfonftruftion).
gerner battu, wenn er trotj einem für jebett Decfjnifer
ohne weiteres oerfennbaren gehler in ber oont Sauleiter
oorgefchriebenen Uoitftruftiou biefe ausführt, ohne fie oor»
gängig fepriftlief) zu bemängeln. Unter feinen Umftän»
ben ift ber Unternehmer, gehalten, bie oont Sauleiter

fit. 41

oorgefchriebenen .tonftruftionen burch Sereihnungen auf
ihre ©olibität z" prüfen. 9IuSfchlteßlid) auf bem Unter»
nehmer rußt bie Unfallhaftpflicht mährenb ber Söerlaus»
füßrung. ©r hat junächft einzuftehen für Unfälle, oon
benen feine Singefteliten unb Slrbeiter betroffen werben;
fobann ift ber Unternehmer oerantmortfief) für foldje
©djäben, bie infolge unb bei 9lnlaß ber SBerfauSführung
Dritten, nicljt in feinen Dienften fteßenben ißerfonen zu»

gefügt werben (ißäffan ten).
Die Serantmortlidjfeit bes Saut ei ter S geht au§

feinen Pflichten heroor. @r haftet allgemein bafür, baß
er bie bem Sauherrn zugefießerten Dienftleiftungen mit
©orgfalt unb ©acßfenntniS erfülle, ©r ift inSbefonbere
bafür oerantwortlid), baß feine ißläne unb 9lnorbnungett
ben allgemein anerfannten Siegeln ber Saut'unft unb ben
Seftimmungen ber ©efeße unb Serorbnungen entfpreeßen.
©r haftet für bie ©olibität ber oon itjm ben Unter»
nehmern oorgefchriebenen .itonftruftionen unb für bie

SRirfjtigfeit ber biefen jugrunbe liegenbeu Serecßnuiigeit.
Der außerorbentlicßen SÜß id) tig feit &er Dät'ig»

feit be§ Saut ei ter S bei ber SCßerfauSfüßrung ent»
fprießt feine rechtliche ©tellung im ©efeße
nidjt. Der Süßerfoertrag tennt nur bie Sejiehungen
Zwifcßen Saußerrn unb Unternehmer. SCßenn ba§ Secßt
ber Stlusbrucf ber mirtfdjafttichen Serßältmffe fein unb
fich je unb je auf biefe grünben foil, fo füllten bie Siechte
unb Pflichten eineS fo wichtigen ©liebes in ber Solls»
wirtfeßaft im ©efeße feftgelegt werben. Die "praxis hat
bie ©tellung be§ SauleiterS dar umfdjrieben. gtjre geft»
legung im ©efeße fcCjeint uns SebürfttiS. Die Sieoifioti
beS DbligationenredjteS hätte ©etegenßeit geboten, bie

rechtliche ©tellung bes SauleiterS festzulegen, am tieften
wohl in ben Seftimmungen über ben Süßerfoertrag. Daß
eS nicht gefd)el)en ift, beruht oor allem barauf, baß bie:

Dechnifer ber ©eftaltung beS iüechtS za wenig gntereffc
entgegenbringen. 9iur in einem ^ßunite haben bie Ded)»--

nifer ben Serfud) unternommen, auf bie gormulierung
beS technischen 9ied)teS einen ©influß auszuüben, bei bec

grage ber Serjährung ber paftung für SBerf/
m än gel.

DaS ©efeß überbinbet bem Sauherrn bie ißflichjH baS

ooüenbete Sauwert' auf alle erfennbaren SJtäogel zu

prüfen. Sauleiter unb Unternehmer finb für bie oon.

ihnen oerfdjulbeten Sltängel oerantwortlid). Diepaftung;
für erfennbare SRängel fällt baljin, wenn ber Sauherr
baS Stert auSbrüctlich ober fiillfchmeigenb genehmigt,
©ie oerjährt für oerborgene SKänget für ben Unter»

nehmer nach fünf gaf)ren. Dem Sauleiter gegenüber
bauert bie Serjäf)rung nach bent heutigen ©efeße zehn

gahre.
gn einer ©ingabe an ben SunbeSrat hat ber Schwei»

Zerifd)e gngenieur» ttttb 9lrd)iteftenoerein auf bie Sltto»

ntalie aufmerffam gemacht unb ben SBunfd) auSge»

fprochen, eS möchte im reoibierten Obligatiottenredß bte

Serjährung ber Haftung für Sltängel an Sautoerfen
für Sauteiter unb Unternehmer gleichmäßig auf fünf
gahre feftgefeßt werben. Der fftationalrat ift auf biefee
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Vorschriften über den Dienstvertrag auch Anwendung
finden auf Dienstverhältnisse, in denen gegen Honorar
Arbeiten zu leisten sind, die eine besondere Wissenschaft-
liche oder künstlerische Ausbildung voraussetzen (freie
Dienste), Die neue Vorlage des Gesetzes bringt hierin
keine Aenderung. Wie jeder andere Arbeiter haftet auch
der Bauleiter für gewissenhafte Dienstleistung, Er ist
über das Maß von Sorgfalt und Sachkenntnis verant-
wortlich, das man von einem tüchtigen und geschulten
Vertreter seiner Branche verlangen kann. Seine Haftung
verjährt zehn Jahre nach Beendigung der Dienstleistung.

Der Bauleiter nimmt unter den wissenschaftlichen und
künstlerischen Berufsarten eine besondere Stellung ein.
Er ist Konstrukteur und gestaltender Künstler von Bau-
werken, zu deren Herstellung er eine Reihe von Unter-
nehmern verschiedener Berussarten zuzieht. Nur in sel-
tenen Fällen (Ingenieurbauten, Fabrikbauten) ist der
Bauleiter zugleich Unternehmer des Bauwerkes, In noch
selteneren Fällen trifft es zu, daß in der gleichen Person
Bauherr und Bauleiter sich vereinigen. Die Regel ist
aber, daß der Bauleiter ausschließlich seiner besonderen
Tätigkeit lebt.

Als Konstrukteur und Künstler arbeitet der Bauleiter
nach den Wünschen und Bedürfnissen des Bauherrn das
Projekt eines Bauwerkes aus und leitet dessen Ausfüh-
rung. Dem Bauherrn ist in der Regel die Genehmig-
ung der Vorarbeiten, die Vergebung der Arbeiten, sowie
der Entscheid über allfällige Abweichungen von den ge-
nehmigten Projekten und Voranschlägen und ausnahms-
weise die Genehmigung der Ausführungspläne vorbe-
halten. Für seine Tätigkeit erhält der Bauleiter ein

Honorar in Prozenten der Baukosten, In der Regel
ist in diesem Honorar nicht eingeschlossen die direkte
Bauaufsicht, Sie wird durch einen im Einverständnis
mit dem Bauherrn vom Architekten bestimmten und diesem

unterstellten Bauführer besorgt, dessen Salärierung Sache
des Bauherrn ist.

Während der Werkaussührung untersteht der Unter-
nehmer vollständig dein Bauleiter, Ihre Beziehungen
werden durch die Bauverträge geregelt. Der Unter-
nehmer ist allgemein verpflichtet, den Anordnungen der
Bauleitung nachzukommen. Er erhält vom Bauleiter
die für die Werkausführung nötigen Pläne und hat dessen

Weisungen einzuholen, wenn ihn die Pläne oder Bau-
Vorschriften über die Art der Ausführung der über-
nommenen Arbeiten im ungewissen lassen. Der Unter-
nehmer hat die vom Bauleiter aufgestellten Pläne und
Vorschriften genau zu befolgen. Für die Ausführung
sind die vom Bauleiter ausgestellten speziellen Vorschriften
über Art und Beschaffenheit der zu verwendenden Ma-
terialien und der Arbeiten maßgebend. Dem Unternehmer
ist im allgemeinen in der Praxis die Stellung des Hand-
lverkers zugewiesen.

Diesen tatsächlichen Verhältnissen entsprechend ver-
teilt die Praxis dieVerantwortlichkeit am
Bauwerke auf Bauleiter und Unternehmer,

Der Unternehmer hastet für die Güte der von
ihm gelieferten Materialien vollständig, für die Güte der

vom Bauherrn gelieferten Materialien soweit, als er
deren erkennbare Mängel nicht rechtzeitig rügt. Er ist
sodann verantwortlich für die vertragsgemäße und kunst-
gerechte Ausführung der Arbeiten, Für die Solidität
von Konstruktionen aber haftet der Unternehmer nur aus-
nahmsweise. Einmal dann, wenn er selbst die Konstruk-
tion vorgeschlagen hat (Eisenbeton, Eisenkonstruktion),
Ferner dann, wenn er trotz einem für jeden Techniker
ohne weiteres verkennbaren Fehler in der vom Bauleiter
vorgeschriebenen Konstruktion diese ausführt, ohne sie vor-
gängig schriftlich zu bemängeln. Unter keinen Umstän-
den ist der Unternehmer gehalten, die vom Bauleiter

Nr, n

vorgeschriebenen Konstruktionen durch Berechnungen aus
ihre Solidität zu prüfen. Ausschließlich auf dem Unter-
nehmer ruht die Unfallhastpflicht während der Werkaus-
sührung. Er hat zunächst einzustehen für Unfälle, von
denen seine Angestellten und Arbeiter betroffen werden:
sodann ist der Unternehmer verantwortlich für solche
Schäden, die infolge und bei Anlaß der Werkausführung
dritten, nicht in seinen Diensten stehenden Personen zu-
gefügt werden (Passanten),

Die Verantwortlichkeit des Bauleiters geht aus
seinen Pflichten hervor. Er haftet allgemein dafür, daß
er die dem Bauherrn zugesicherten Dienstleistungen mit
Sorgfalt und Sachkenntnis erfülle. Er ist insbesondere
dafür verantwortlich, daß feine Pläne und Anordnungen
den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und den
Bestimmungen der Gesetze und Verordnungen entsprechen.
Er hastet für die Solidität der von ihm den Unter-
nehmern vorgeschriebenen Konstruktionen und für die

Richtigkeit der diesen zugrunde liegenden Berechnungen.
Der außerordentlichen Wichtigkeit der Tätig-

beit des Bauleiters bei der Werkausführung ent-
spricht seine rechtliche Stellung im Gesetze
nicht. Der Werkvertrag kennt nur die Beziehungen
zwischen Bauherrn und Unternehmer, Wenn das Recht
der Ausdruck der wirtschaftlichen Verhältnisse sein und
sich je und je auf diese gründen soll, so sollten die Rechte
und Pflichten eines so wichtigen Gliedes in der Volks-
wirtschaft im Gesetze festgelegt werden. Die Praxis hat
die Stellung des Bauleiters klar umschrieben, Ihre Fest--

legung im Gesetze scheint uns Bedürfnis, Die Revision
des Obligationenrechtes hätte Gelegenheit geboten, die

rechtliche Stellung des Bauleiters festzulegen, am besten

wohl in den Bestimmungen über den Werkvertrag, Daß
es nicht geschehen ist, beruht vor allem darauf, daß die
Techniker der Gestaltung des Rechts zu wenig Interesse'
entgegenbringen. Nur in einem Punkte haben die Tech-
niker den Versuch unternommen, auf die Formulierung
des technischen Rechtes einen Einfluß auszuüben, bei der
Frage der Verjährung der Haftung für Werk-
Mängel.

Das Gesetz überbindet dem Bauherrn die Pflichö, das

vollendete Bauwerk auf alle erkennbaren Mängel zu

prüfen, Bauleiter und Unternehmer sind für die von
ihnen verschuldeten Mängel verantwortlich. Die Haftung:
für erkennbare Mängel fällt dahin, wenn der Bauherr
das Werk ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt,
Sie verjährt für verborgene Mängel für den Unter-

nehmer nach fünf Jahren, Dein Bauleiter gegenüber
dauert die Verjährung nach dem heutigen Gesetze zehn

Jahre,
In einer Eingabe an den Bundesrat hat der Schwei-

zerische Ingenieur- und Architektenverein auf die Auo-
malie aufmerksam gemacht und den Wunsch ausge-
sprachen, es möchte im revidierten Obligationenrecht die

Verjährung der Hastung für Mängel an Bauwerken

für Bauleiter und Unternehmer gleichmäßig aus sülst

Jahre festgesetzt werden, Der Nationalrat ist aus dieses

là M ill him
Verkauks^entrale in Ka8el

liefert in ausge^eicbneten (Qualitäten unci billigsten preisen

aller /cl't, eigener Fabrikation

Englische
ciec kücnia fenson à IVcbolson in Nonäon, 275"

OmsiUscke, kerben, Pinsel, Nronsen, alle
üüslerssrden, trackon uuä kàst in klal abMi'iekeu.

Nl^peroUn unck Mackeinfsrben etc. etc.

schwetz. Ha»»w.Zeit««s („Meisterblattch



m 41 sanfte. fröjftJetj. $an&tv.:8citKUfi („snetfterblati") (16.

@efud) nicht eingetreten, ©r l)at nielmel)r befümmt, baff
bie BerjäbrungSfrifien une bisher für ben Bauleiter jeljn
^atjve unb für ben Unternehmer fünf ^abre 51t betvagen
haben, baff aber bem 21rcf)iteften, fotange er belangt
roerben fötuie, ein bHücEgriffövedEjt auf ben Unternehmer

ju geroäf)ren fei für gebier, bie biefer r>erfc£)ulbet babe.

©iefe i'öfung ber Jrage ift fe£)r ju bebauern. 3öir
finb überzeugt, baff ber iUationatvat bem ©efudje beS

©^roeijerif'djen Ingenieur-- unb 2lrd)iteftennereinS fvotge
gegeben hätte, meint in ber Stommiffion ober im diäte
non berufenen ©edjnit'ern bie tatfäcijlicfjen Berbütlniffe
in eingebenber SBeife bargeftettt morben mären. ©S ift
511 hoffen, baff ber ©tan ber at biefe forage einer be=

fonbern tjjrüfnng untergeben merbe. tffiir finb überzeugt,
baj) ber 9iat tiad) eingebenber ©rmägung alter ©rünbe
baju fommen mirb, biefer roidjtigen fyrage eine Söfung
ju geben, bie bie fcbroetjerifdje ©ecbniferfdjaft 51t be=

friebigen nermag.
®ie teebnifeben 9ied)tSfät)e finb je unb je ami ber

ißrajiS b®4'uorgegangen. Obroobl nun baS @efet) bem
Canberra bie 9JîôgIict)t'eit gibt, ben itnternebmer für
äßerfinängel mäbrenb fünf fahren 511 belangen, bot fid)
in ber tjivajiS ber ßuftanb berauSgebilbet, baf) ganj
allgemein bie 9Serjä£)rung§frift auf 5mei jjabve feftge=
fet)t mirb. ®ie Baunerträge ber eibgenöffifdjen Bau*
bireftion unb nad) ibrent Borbilb bie aller Baubel)övben

unb grinaten Bauleiter, beftimmen bie Garantiezeit für
alle Bauarbeiten auf jroei f)abre non ber 91bnabme an
geredjnei. ©er Unternehmer bat bie innert biefer fÇvift
auf fein Berfdjulben jurftcEjufflbrenben SJiängel auf feine
.tieften ju oerbeffern, ober nad) 2Baf)l ber Bauleitung
bie Soften für bie Berbefferung ber Btänget $u nergüten.
SBenn nun bie bauleitenben Bebörben. unb bie priuaten
Bauleiter ganj allgemein baju gefommen finb, ben Unter*
nebmer nad) jmei fahren feiner Berantmortlid)l'eit ju
entlaften, fo fpricf)t bie» rool)l tlar bafür, baff für eine
roeitergebenbe Haftung beS Unternehmers feine Botmenbig*
feit beftet)t. ©S beroeift, baf; auf Seite ber Bauherren
unb ber Bauleiter bie Ueberjeugung maltet, Söerfmängel,
bie auf ein Berfd)itlben beS Unternehmers jurücfjufübren
finb, müffen fid) innert ,yuei ^jafjren geigen.

®ie ijkajiS ift 51t biefer jroeijäbrigen Garantiezeit
beS Unternehmers auch beS()alb gelangt, med nad) längerer
fjjeit eS aufserorbenltid) febroierig ift, SMngel an Bau*
meiden auf ihre Urfacben ^urürfjufübren. Obroobl ber
Umfang unb bie 2(rt ber Bcrantroortlid)feit beS Bau--
teiterS unb beS Unternehmers Mar non einanber gefd)ieben
finb, fällt eS in nieten fallen fel)r febroer, SBerfmängel
mit aller Sicherheit auf ein Berfcl)utben beS einen ober
anbern jurücfjufübren. ^ebeS Baumert ift ftarf äujfern
©inflüffen untermorfen. ÜJtangelljafte $nftanbl)altung
tonnen unb müffen bei jebent Baumerf'e rafd) 51t Mängeln
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Gesuch nicht eingetreten. Er hat vielmehr bestimmt, daß
die Verjährungsfristen wie bisher für den Bauleiter zehn

Jahre und für den Unternehmer fünf Jahre zu betragen
haben, daß aber dem Architekten, solange er belangt
werden könne, ein Nückgriffsrecht auf den Unternehmer
zu gewähren sei für Fehler, die dieser verschuldet babe.

Diese Losung der Frage ist sehr zu bedauern. Wir
sind überzeugt, daß der Nationalrat dem Gesuche des
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins Folge
gegeben hätte, wenn in der Kommission oder im Nate
von berufenen Technikern die tatsächlichen Verhältnisse
in eingehender Weise dargestellt worden wären. Es ist
zu hoffen, daß der Ständerat diese Frage einer be-

sondern Prüfung unterziehen werde. Wir sind überzeugt,
daß der Rat nach eingehender Erwägung aller Gründe
dazu kommen wird, dieser wichtigen Frage eine Lösung
zu geben, die die schweizerische Technikerschaft zu be-

friedigen vermag.
Die technischen Rechtssätze sind je und je aus der

Praxis hervorgegangen. Obwohl nun das Gesetz dem

Bauherrn die Möglichkeit gibt, den Unternehmer für
Werkmängel während fünf Iahren zu belangen, hat sich

in der Praxis der Zustand herausgebildet, daß ganz
allgemein die Verjährungsfrist auf zwei Jahre festge-
setzt wird. Die Bauverträge der eidgenössischen Bau-
direktion und nach ihrem Vorbild die aller Baubehörden

und privaten Bauleiter, bestimmen die Garantiezeit für
alle Bauarbeiten auf zwei Jahre von der Abnahme an
gerechnet. Der Unternehmer hat die innert dieser Frist
auf sein Verschulden zurückzuführenden Mängel auf seine
Kosten zu verbessern, oder nach Wahl der Bauleitung
die Kosten für die Verbesserung der Mängel zu vergüten.
Wenn nun die bauleitenden Behörden, und die privaten
Bauleiter ganz allgemein dazu gekommen sind, den Unter-
nehmer nach zwei Jahren seiner Verantwortlichkeit zu
entlasten, so spricht dies wohl klar dafür, daß für eine
weitergehende Haftung des Unternehmers keine Notwendig-
keit besteht. Es beweist, daß auf Seite der Bauherren
und der Bauleiter die Ueberzeugung waltet, Werkmängel,
die aus ein Verschulden des Unternehmers zurückzuführen
sind, müssen sich innert zwei Jahren zeigen.

Die Praxis ist zu dieser zweijährigen Garantiezeit
des Unternehmers auch deshalb gelangt, weil nach längerer
Zeit es außerordentlich schwierig ist, Mängel an Bau-
werken auf ihre Ursachen zurückzuführen, Obwohl der
Umfang und die Art der Verantwortlichkeit des Bau-
letters und des Unternehmers klar von einander geschieden
sind, fällt es in vielen Fällen sehr schwer, Werkmängel
mit aller Sicherheit auf ein Verschulden des einen oder
andern zurückzuführen. Jedes Bauwerk ist stark äußern
Einflüssen unterworfen. Mangelhafte Instandhaltung
können und müssen bei jedem Bauwerke rasch zu Mängeln

^ lMchMt ^
Oedrücier Mälckli <8!

Voil^atter
neuesten Konstruktion

Liàà (lattersä^en
kautiolàâsen

kZinkaeire uncl meUrseiti^e

kiobeî-Nasctnnen
mit l?inKsekmierla^ern

etc., etc.

Katalogs gratis. — Ingsnisui'bssuà W



654 3Dnftt. |*»toctj. $anbtt>

führen. ©rfolgt bie Unterfud)ung erft nacf) Berlauf
mehrerer (fatpe, fo wirb e§ fefjv häufig fcßwierig, wenn
nic£)t unmögtid), unzweifelhaft feftpiftetlen, 06 ber fanget
auf ein Berfchulben beS Unternehmers ober beS Bau»
letters, ober bann aber auf bie Bernacfjtäffigung ber
UnterhattungSpflid)t beS Bauwerf'S buret) ben 'Bauherrn
äurüd^ufiitjren ift, Tie Scßwierigfeit biefer ^eftftetlungen
ift febent Bauegperten genügfam bet'annt.

Tie Blänget eines BaumerfeS, bie auf ein Berfdjul»
ben beS Unternehmers ober beS Bauleiters jurüdjufütjren
finb, fommen ftetS in ben erften fahren, nad) ber Bau»
ooltenbung put Borfchein. Tie Teftfiellung ber Urfadjen
ber SSerfmängel unb bie SluSeinanberhaltung ber Ber»
antmortlict)feit ift oon 2lnfang an nict)t teidjt. ©S barf
mit Beftimmtheit gefagt werben, baff fie ganj allgemein
nact) brei unb oier fahren fdjon fefjr fdjwierig, nad)
einer fünfjährigen Trift aber eigentlich unmöglich W-
Tie ülufrecljterbaltung einer langen Berjäf)rungSfrift ift
aber unzweifelhaft für ben Bauherrn fein BebürfniS.
@r fann mit Sicherheit annehmen, bah ain Baumert',
baS fict) mäfjrenb fünf fahren bewährt hat, fict) auch
fernerhin betuähren roirb. Tie Haftung beS Bauleiters
über fünf Tatpe hinaus ift für bie Bebürfntffe ber tpragis
nicht notwendig. 2öenn ber Staat unb bie Baubetjörben
fid) mit einer zweijährigen Haftung beS Bauunternehmers
begnügen, liegt feine Berantaffung nor, ben Bauleiter,
unb nad) bem Borfchtage be§ BationatrateS and) ben
Unternehmer, zehn $at)re lang ber ©efatjr auSzufeßen,
in einen ^rozeß oerroiefett zu werben. Um fo weniger,
wenn, wie eS ftetS ber ffalt fein müßte, bem fRic£)ter piu
Bitbung feines Urteils feine objeftio wahren Beweis»
mittet jur Beifügung flehen tonnen.

Ter ©efeßgeber wirb ben jfntereffen after Beteiligten
in oottem Blaße ©einige teiften, wenn er nach bem
Borfchtage beS fdjmeijerifchen Ingenieur» unb 2(rct)i»
teftenoereins beftimmt: „Tie .fttage beS BeftetlerS eines
BauwerfeS gegen ben Unternehmer ober gegen ben bau»

teitenben 2(rct)iteften unb Ingenieur »erfährt jebod) erft
nad) fünf fja breit feit ber Bbnabme." (B. ff. 3-")

3ufünfti0C ©auljolzpreifc. Unfere 3inu»crmeifter
unb Schreiner muffen fiel) mit ber Tatfache abfinben,
in ber näd)ften Baufaifon bebeutenb (where greife für
Bretter unb Stbbunbholz, ja fogar für ©erüftßolz anlegen
ZU müffen atS bisher; beim bie ©rgebniffe ber testen

.ßwlzganten in allen Teilen ber Schweiz weifen für baS

Bobbolz einen Stuffd)tag non 1—2 ffr. per 111'" auf; bei

einzelnen ©ortimenten beträgt berfetbe fogar bis 3 lyr.
unb nod) mehr. Tie Torfttagen würben faft überatt oon
unfern Sägern unb ^jolzbänblern nicht nur fdjlanfweg
afjeptiert, fonbern in faft fieberhaftem TBetteifer über»
boten ;,ur großen fyreube ber Torftmänner. Ties gilt
nur »om Babelbolj. Saubl)otz, inSbefonbere Bitcf)ent)ot§
ift im allgemeinen weniger gefudjt.

Babelbolzfagftämme galten per nri je nad) Qualität
unb Dlbfuhrperhältniffen im Turchfcf)nitt fyr. 25 bis ffr.
37 int SÖBalbc angenommen; ba.pt fommen bann nod)
bie Slbfutjrfoften.

©rfreuticl) ift, baß fid) jetft faft alte Torftämter baju
oerftehen, wenigftenS baS Sag» utib Bauhölj ohne Binbe
zu meffeti.

lieber iiotjpretfc in Söiirttcuiberg fchreibt man
ber „fyvanff. 3eitung" @nbe Tejember 1.909 : Tie Be=

teitigung bei ben in in tester p,eit ftattgebabten Babel»
ftammbotjoerf'äufen war eine fetjr rege. Tie ©rgebniffe
waren baher auch recht günftig für bie Berfäufer. TaS
fvorftamt Bottweil erzielte bei einem Bcrfauf auS Stif»

.»Bettung („SUiei|terblatt") Dh. 4!

tungSwalbungen runb 114 "'0 ber Tagen. Tic gräft.
Törringfd)e Torftoerwattung ©utenjett erhielte für 5000 m'
Sangtjotz Bit. 15'/ft—26ftft, StuSßßuß Blf. 14'/i—24'ft,
©ägljolz Bit'. 16 '/i—26'/,i unb Sfogf'djuß 2Jif. 15'/« bis
Bit. 23. TaS gräft. ülbelmannfdje fforfiamt ^onhen»
ftabt »ereinnahmte für Babelbolz 108 % ber Slnfcßtäge.
Tie Bau'holjfägereien finb mäßig befd)äftigt.

3ur Sage ber ftoljtnbuftric in Defterreich=Ungurn.
2tuS SSien wirb ber „ffranff. 3eitung" gefchrieben :

„Unfer .ßwljmarft leibet hauptfächlich unter ber ©eftat»
lung ber Berhältniffe in Teutfctjlanb. Bicßt allein, baß
beffen Bebarf infolge ber altgemeinen inbuftriellen Sage
fet)r rebujiert ift, mad)t fid) auch bie »erfdjärfte ton»
furrenj ©chwebenS unb BußlanbS empfinblich benterfbar.
Ta übetbieS bie inlänbifcben BBalbbefißer beftrebt finb,
bie .ßoehpreife ber legten Kampagne feftjuhalten, ift aud)
baS QnlanbSgefchäft wenig erfreulich- 3" ben testen
SKoeßen ift nun eine Befferung ber Situation ^atagc
getreten, bod) hat biefe feinen anberen ©runb, als baS

Befireben, nod) »or bem Tnfrafttreten ber höheren ®ifen=
bat)nfrad)tfähe am 1. Januar 1910 bie Sager beS

3wifd)enhanbeIS p.t fomplettieren. Um biefe 2lnfd)af»
fungen werben »orauSfidjt lid) bie Ääufe ber nädjften
Sßochen geringer fein. Sffiei^hotj ift überhaupt nur in

^Primaware oert'äuflid), minbere ©orten finb bireft un»

anbringlid), fobaß bie Sager barin ganj bebeutenben

Umfang haben, ©ctjmetlen feigen gleichfalls einen be»

träcf)ttid)eii BorratSftanb itt beiben BeichSfjälften, fie

liegen flau, t)auptfärf)lich infolge beS UniftanbeS, baß bie

ungarifd)e Begierung in biefem fjah^e ferne ÏÏtuSfdjrei»
billigen oorgenomnten hat, fonbern ihren Bebarf auS

ben Beftänben beeft. Stud) in Oefterreich ift ber Bebarf
ber ©taatSbahnen ein eingefdjränfter. ©ewohnlidjes
©chnitthotj ift jiemtid) ftarf angeboten unb jeigt rüd»

gängige freist irfjtung. 9lud)
' in 'Brennhotj ift ein Büd'»

gang oon na fiept 20 % 511 fonftatieren, ohne baß fict)

ber 2lbfaß beStjalb gehoben hätte. Db baS ju erneuernbe
Berggefeß eine Steigerung beS jeht banieberliegenbeit
Berfel)rS in ©rubenl)otj bewirten wirb, bleibt abju»

warten."

Süöbeutfcher jöolimarlt ©»De Tejember. Tie
Stimmung beim Bunbt)oljeinfauf in ben fübbeutfd)en
ÏÏBalbungen hat fieß währenb ber jüngften 3^tt i'» alt»

gemeinen nid)t befonberS geänbert. Tie größte .ftauftuft
legte baS Sägegroßgewerbe an ben Tag, wäßrenb bie

Sangholjhänbler immer nocl) 3arücfhaltung befunbeten.
9Bo bei Berfteigerungen in ben baperifißen StaatSmat»

bungen bie forftamtlicßen Slnfißtäge nicht erreicht würben,
hielt man Badjoerfäufe ab,- bei welchen bann meiftenS
bie 3lnfcf)läge erhielt würben, ©ine rege Beteiligung
wiefen hauptfächtich- bie Babetftammf)otjoerfaufe in ben

babifcheti unb württembergifißen StaatSwalbungen auf.

Tabei würben aber and) greife angelegt, welche fict)

über ben 2(nfd)(ägen haften. 'BeuerbiitgS fanb in bem

baperifchen Torftantt .vtrumbad) eine ©ichenftammtjotp
oerfteigerung ftatt, bei welcher für ©idjenftammhbljer
1. ,ftl. 108,25 ÜJlf. unb für 2. .ftl. 67 B7f. angelegt

würben, ©inen größeren Berfauf halten bie beiben

babifdjen Torftämter ©d)tud)fee unb St. Blafien ab;

eS hanbelte fid) babei um runb 15,500 fm Babetfjolj,
hauptfächtich T'djtenmare. Tie TurchfdjnittSpreife be_»

wegten fictj für bie 5 Stammholjftaffen ;,wifchen 16,25

unb 23,75 Bit', unb für bie 3 2lbfd)nittSholj»^lafßa
jwifeßen 15 unb 22 Blf. baS T^ßnieter. Bei einer Ber»

faufSoerbingung auS ben ©räft. ju Toerringfdjen, in

Oberbapern gelegenen ^Salbungen fam neben ißapier-

unb ©djmellenhöljern auch ïanb 5500 m" Babeltangt)mi

juni Angebot. Tie hierbei erhielten greife îjielten fiai

burchfcl)nittlid) um einige fßrojent über ben forftamttietje"

KS4 Jllnstr. schwetz. Haadw

führen, Erfolgt die llntersuchung erst nach Verlauf
mehrerer Jahre, sa wird es sehr häusig schwierig, wenn
nicht unmöglich, unzweifelhaft festzustellen, ob der Mangel
auf ein Verschulden des Unternehmers oder des Bau-
letters, oder dann aber auf die Vernachlässigung der
llnterhaltungspflicht des Bauwerks durch den Bauherrn
zurückzuführen ist. Die Schwierigkeit dieser Feststellungen
ist jedem Bauexperten genügsam bekannt.

Die Mängel eines Bauwerkes, die auf ein Verschul-
den des Unternehmers oder des Bauleiters zurückzuführen
sind, kommen stets in den ersten Jahren, nach der Bau-
Vollendung zum Vorschein, Die Feststellung der Ursachen
der Werkmängel und die Auseinanderhaltung der Ver-
antwortlichkeit ist von Anfang an nicht leicht. Es darf
mit Bestimmtheit gesagt werden, daß sie ganz allgemein
nach drei und vier Jahren schon sehr schwierig, nach
einer fünfjährigen Frist aber eigentlich unmöglich ick.

Die Aufrechterhaltung einer langen Verjährungsfrist ist
aber unzweifelhaft für den Bauherrn kein Bedürfnis,
Er kann mit Sicherheit annehmen, daß ein Bauwerk,
das sich während fünf Jahren bewährt hat, sich auch
fernerhin bewähren wird. Die Haftung des Bauleiters
über fünf Jahre binaus ist für die Bedürfnisse der Praxis
nicht notwendig. Wenn der Staat und die Baubehörden
sich mit einer zweijährigen Haftung des Bauunternehmers
begnügen, liegt keine Veranlassung vor, den Bauleiter,
und nach dem Vorschlage des Nationalrates auch den
Unternehmer, zehn Jahre lang der Gefahr auszusetzen,
in einen Prozeß verwickelt zu werden, lim so weniger,
wenn, wie es stets der Fall sein müßte, dem Richter zur
Bildung seines Urteils keine objektiv wahren Beweis-
Mittel zur Verfügung stehen können.

Der Gesetzgeber wird den Interessen aller Beteiligten
in vollem Maße Genüge leisten, wenn er nach dem
Vorschlage des schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tektenvereins bestimmt: „Die Klage des Bestellers eines
Bauwerkes gegen den Unternehmer oder gegen den bau-
leitenden Architekten und Ingenieur verjährt jedoch erst
nach s ü n f I a h r e n seit der Abnahme," tN, I, Z,")

Marktberichte.
Zukünftige Bauholzpreise. Unsere Zimmcrmeister

und Schreiner müssen sich mit der Tatsache abfinden,
in der nächsten Bausaison bedeutend höhere Preise für
Bretter und Abbundholz, ja sogar für Gerüstholz anlegen
zu müssen als bisher; denn die Ergebnisse der letzten

Holzganten in allen Teilen der Schweiz weisen für das
Rohholz eine» Aufschlag von 1—2 Fr, per ur'auf; bei

einzelnen Sortimenten beträgt derselbe sogar bis 3 Fr,
und noch mehr. Die Forsttaxen wurden fast überall von
unsern Sägern und Holzhändlern nicht nur schlankweg
akzeptiert, sondern in fast fieberhaftem Wetteifer über-
boten zur großen Freude der Forstmänner, Dies gilt
nur vom Radelholz, Laubholz, insbesondere Buchenholz
ist im allgemeinen weniger gesucht,

Nadelholzsagstämme galten per iN je nach Qualität
und Absuhrverhältnisse» im Durchschnitt Fr, 25 bis Fr,
37 im Walde angenommen; dazu kommen dann noch
die Abfuhrkosten,

Erfreulich ist, daß sich jetzt fast alle Forstämter dazu
verstehen, wenigstens das Sag- und Bauholz ohne Rinde
zu messen.

Ueber Holzpreise in Württemberg schreibt man
der „Franks, Zeitung" Ende Dezember 1909 : Die Be-
teiligung bei den in in letzter Zeit stattgehabten Nadel-
stamm Holzvertaufen war eine sehr rege. Die Ergebnisse
waren daher auch recht günstig für die Verkäufer, Das
Forstami Nottweil erzielte bei einem Verkauf aus Stif-

.-Zeitung („Meisterbtaltch Nr. 4>

tungswaldungen rund 114 "7 der Taxen, Die gräfl,
Törringsche Forstverwaltung Gutenzell erzielte für 5999nü
Langholz Mk, 15'Z—26F5, Ausschuß Mk, 14s/>—24'st,
Sägholz Mk. 19 Ist—29 st. und Ausschuß Mk, 15 Hz bis
Mk. 23. Das gräfl, Adelmannsche Forstamt Honhen-
stadt vereinnahmte für Nadelholz 198 P» der Anschläge,
Die Bauholzsägereien sind mäßig beschäftigt.

Zur Lage der Holzindustrie in Oesterreich-Ungarn,
Aus Wien wird der „Franks. Zeitung" geschrieben:
„Unser Holzmarkt leidet hauptsächlich unter der Gestal-
tung der Verhältnisse in Deutschland, Nicht allein, daß
dessen Bedarf infolge der allgemeinen industriellen Lage
sehr reduziert ist, macht sich auch die verschärfte Kon-
kurrenz Schwedens und Rußlands empfindlich bemerkbar.
Da überdies die inländischen Waldbesitzer bestrebt sind,
die Hochpreise der letzten Kampagne festzuhalten, ist auch
das Jnlandsgeschäft wenig erfreulich. In den letzten

Wochen ist nun eine Besserung der Situation zutage
getreten, doch hat diese keinen anderen Grund, als das

Bestreben, noch vor dein Inkrafttreten der höheren Eisen-
bahnfrachtsätze am 1, Januar 1919 die Lager des

Zwischenhandels zu komplettieren. Um diese Anschaf-
fungen werden voraussichtlich die Käufe der nächsten

Wochen geringer sein. Weichholz ist überhaupt nur i»

Primaware verkäuflich, mindere Sorten sind direkt un-
anbringlich, sodaß die Lager darin ganz bedeutenden

Umfang haben. Schwellen zeigen gleichfalls einen be-

trächtlichen Vorratsstand in beiden Reichshälften, sie

liegen flau, hauptsächlich infolge des Umstandes, daß die

ungarische Regierung in diesem Jahre keine Ausschrei-
bungen vorgenommen hat, sondern ihren Bedarf aus
den Beständen deckt. Auch in Oesterreich ist der Bedarf
der Staatsbahnen ein eingeschränkter. Gewöhnliches
Schnittholz ist ziemlich stark angeboten und zeigt rück-

gängige Preisrichtung, Auch in Brennholz ist ein Rück-

gang von nahezu 29 "I zu konstatieren, ohne daß sich

der Absatz deshalb gehoben hätte. Ob das zu erneuernde

Berggesetz eine Steigerung des jetzt daniederliegenden
Verkehrs in Grubenholz bewirken wird, bleibt abzu-

warten,"

Süddeutscher Holzmarkt Ende Dezember. Die

Stimmung beim Rundholzeinkauf in den süddeutschen

Waldungen hat sich während der jüngsten Zeit im all-

gemeinen nicht besonders geändert. Die größte.Kauflust
legte das Sägegroßgewerbe an den Tag, während die

Langholzhändler immer noch Zurückhaltung bekundeten.

Wo bei Versteigerungen in den bayerischen Staatswal-
düngen die forstamtlichen Anschläge nicht erreicht wurden,
hielt man Nachverkäufe ab, bei welchen dann meistens
die Anschläge erzielt wurden. Eine rege Beteiligung
wiesen hauptsächlich - die Nadelstammholzverkäufe in den

badischen und württembergischen Staatswaldungen auf.

Dabei wurden aber auch Preise angelegt, welche sich

über den Anschlägen hielten. Neuerdings fand in dem

bayerischen Forstamt .Krumbach eine Eichenstammholz-
Versteigerung statt, bei welcher für Eichenstammhölzer
1, Kl, 198,25 Mk, und für 2, Kl, 67 Mk, angelegt

wurden. Einen größeren Verkauf hielten die beiden

badischen Forstämter Schluchsee und St, Blasien ab;

es handelte sich dabei um rund 15,599 km Nadelholz,

hauptsächlich Fichtenware. Die Durchschnittspreise be-

wegten sich für die 5 Stammholzklassen zwischen 16,2ö

und 23,75 Mk, und für die 3 Abschnittsholz-Klassen
zwischen 15 und 22 Mk, das Festmeter, Bei einer Ver-

kaufsverdingung aus den Gräfl, zu Toerringschen, w

Oberbayern gelegenen Waldungen kam neben Papier-
und Schwellenhölzern auch rund 5599 m' Nadellanghost

zum Angebot, Die hierbei erzielten Preise hielten sich

durchschnittlich um einige Prozent über den forstamtlichen
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